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Text 

Verkehr mit radioaktiven Stoffen; Ein-, Aus- und Durchfuhr 

§ 23. (1) Wenn dies im Interesse der Einfachheit, Raschheit oder Zweckmäßigkeit der Vollziehung 
liegt, kann der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung bestimmen, dass an der 
Vollziehung bestimmter Bereiche dieses Bundesgesetzes, von bestimmten darauf gegründeten 
Verordnungen und von bestimmten, auf dem Gebiet des Strahlenschutzrechtes bestehenden unmittelbar 
anwendbaren Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft hinsichtlich der Überwachung des 
grenzüberschreitenden Verkehrs mit Drittländern einzelne, besonders geschulte Organe der Zollbehörden 
mitzuwirken haben. Diese Zollorgane unterstehen in fachlicher Hinsicht der jeweils zuständigen Behörde. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann aus 
Gründen der Vereinfachung der Kontrolle 

 1. Ein- und Austrittszollämter bestimmen, 

 2. anordnen, dass bestimmte Waren nur dann verzollt und in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn 
zuvor durch eine für derartige Untersuchungen akkreditierte Stelle festgestellt wurde, dass diese 
Waren im Sinne dieses Bundesgesetzes, der darauf gegründeten Verordnungen und des auf dem 
Gebiete des Strahlenschutzrechtes unmittelbar anwendbaren Rechtes der Europäischen 
Gemeinschaft frei von radioaktiver Kontamination sind. 

(3) Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen kann im Zusammenhang mit dem Warenverkehr 
von Lebensmitteln aus Gründen der Vereinfachung der Kontrolle 
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 1. Ein- und Austrittszollämter bestimmen, 

 2. anordnen, dass Lebensmittel nur dann verzollt und in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn 
zuvor durch eine für derartige Untersuchungen akkreditierte Stelle festgestellt wurde, dass diese 
Waren im Sinne dieses Bundesgesetzes, der darauf gegründeten Verordnungen und des auf dem 
Gebiete des Strahlenschutzrechtes unmittelbar anwendbaren Rechtes der Europäischen 
Gemeinschaft frei von radioaktiver Kontamination sind. 
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